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Geschrieben von: Argäuische Kantons Kanzley  
 
 
an: durch Druck an bestimmte Orte angeschlagen und von der Kanzel verlesen.   
 
Datum: 27.03.1798  
 
 
Inhaltsangabe: Da verschiedene Wirte Wein verbotenerweise ausschenken und dadurch das 
Ohmgeld (1) verloren gehe, wird darauf hingewiesen, dass das mit Busse bestraft wird bei 
Nichteinhaltung.  
 
 
Personennamen: keine   
 
 
Ortsnamen: Arau,  
 
 
Geldbeträge: zehen Pfunden Busse bei nicht einhalten von Ausschenken von Wein- und 
Brandwein   
 
 
Transkribiert von (Name, Adresse, Archivprojekt Museum Aargau: 
Fritz Springer, Seengen  FS  
 
Transkription: 
Titelseite; 
Mandat wegen Wirthens  
S. 1  
 
( 1798 mit Bleistift ) 
Freyheit                                                                 Gleichheit  
Einigkeit                                                                Zutrauen  
 
Wir Präsident und Mitglieder der provi- 
sorischen Nationalversammlung des Kantons Argau,  
thun kund hiemit:   
Da uns die Anzeige beschehen, dass verschiedene Partikularen,   
ohne ein befugtes Recht dazu zu haben, Wein und Brandtenwein aus-  
schenken, dadurch dann nicht nur denen privilegierten Wirthen  
Abbruch beschehe, sondere auch ein Haupttheil des Staats einkom-  
mens, das Ohmgeld (1), zurükbleibe; so haben Wir, auf den Uns von  
unserer verordneten  Polizey-Commission erstateten Rapport   



hin, hiemit zu verordnen gut befunden.  
1. Es sollen alle wirklich bestellte und patentierte Wirthen        
und Pintenschenken in der fernern Ausübung ihrer vorigen  
Rechte hiemit bestätiget, hingegen denen selben aufgegeben  
seye, die ihnen obliegenden Pflichten in genauer Abrichtung  
des Ohmgelds und Befolgung der diessörtigen Verord-  
nungen, bey aufhabenden Eiden getreülich zu erfüllen.  
2. Allen Partikularen aber, die kein bestimtes Recht  
darzu haben, solle das Wein- und Brandtwein Ausschenken  
einstweilen gänzlich und zwar bey einer Busse von zehen   
Pfunden gegen jede Wiederhandlung, und im Wiederho- 
lungs fall unter gutfindens grösserer Straffe, untersagt  
und verbodten, in Absicht auf den Wein jedoch diejenigen  
                                                                                  ==  
 
S. 2    
 
Bürger, so eigen Gewächs oder bis dahin das Wirthrecht  
gehabt haben, hievon billich aus genommen seyn.  
diese Unsere Verordnung soll zu Jedermanns Verhalt  
durch den druk bekannt gemacht, von Kanzel verlesen, und  
an gewohntenn Orten angeschlagen werden  
Geben Arau den 27. ten Merz 1798.  
    Sign:    Argäuische Kantons „Kanzley.   
 
 
Ohmgeld (1):  
Das Ohmgeld war eine Art Steuer die auf Wein, Bier, eingezogen wurde. 


